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sachverständigengutachten

Ihre Sachkunde ist gefragt: erstellung von  
Gebührengutachten durch Steuerberater
von�stB�Wp�gerald�schwamberger,�göttingen

|� für�steuerberater�kann�die�tätigkeit�als�sachverständiger�für�gerichte�oder�
staatsanwaltschaften� interessant� sein:� in� vielen� rechtsstreitigkeiten� zwi
schen�angehörigen�der�steuerberatenden�Berufe�und�ihren�Mandanten�geht�
es� um� die� richtige� anwendung� des� gebührenrechts� und� die� angemessene�
abrechnung�der�erbrachten�leistungen.�dabei�sind�die�Bedeutung,�der�um
fang�und�die�schwierigkeit�der�abgerechneten�tätigkeit�abzuschätzen�und�die�
sich�daraus�ergebende�angemessenheit�zu�überprüfen.�außerdem�kann�die�
Beurteilung�von�vereinbaren�tätigkeiten�i.s.�des�§�57�stBerg�aufgabe�sein.� |

Formelle Grundlagen der rechnungserteilung
eine�wesentliche�voraussetzung�zur�geltendmachung�und�anerkennung�der�
fälligkeit�einer�gebührenrechnung�ist�ihre�formelle�ordnungsmäßigkeit.�so�
ist�die�höhe�der�in�der�rechnung�des�steuerberaters�verlangten�gebühr�nach�
der�rechtsprechung�der�mit�gebührenfragen�befassten�gerichte�– z.B.�olg�
düsseldorf�(20.2.92,�13�u�134/91,�gi�93,�151)�–�nur�dann�ordnungs�mäßig,�wenn�
die�rechnung�selbst�ordnungsgemäß�ist.

gemäß�§�9�abs.�1�stBgebv�kann�der�steuerberater�seine�vergütung�nur�auf
grund�einer�von�ihm�unterzeichneten�und�dem�auftraggeber�mitgeteilten�Be
rechnung� einfordern.� die� rechnung� ist� also� vom� praxisinhaber� (Mandats
inhaber)� selbst� zu� unterschreiben.� liegt� diese� voraussetzung� nicht� vor,� ist�
der�rechnungsbetrag�nicht�einforderbar.

◼◼  beispiel

nach�§�9�abs.�1�stBgebv�kann�der�steuerberater�die�vergütung�nur�aufgrund�ei
ner� von� ihm� unterzeichneten� und� dem� auftraggeber� mitgeteilten� Berechnung�
einfordern.�die�in�der�gerichtsakte�auf�seite�...�vorgelegte�rechnung�wurde�von�
dem�angestellten�steuerberater�des�Klägers�unterzeichnet.�das�erfordernis�des�
§�9�abs.� 1�stBgebv� ist�damit�nicht�erfüllt,�sodass�die�gebührenrechnung�nicht�
ordnungsgemäß�und�der�berechnete�Betrag�nicht�einforderbar�ist.

Weitere�anforderungen�an�eine�ordnungsgemäße�rechnungserteilung�wer
den�nach�§�9�abs.�2�stBgebv�gestellt.�danach�sind�die�Beträge�der�einzelnen�
gebühren�und�auslagen,�die�vorschüsse,�eine�kurze�Bezeichnung�des�jewei
ligen� gebührentatbestands,� die� Bezeichnung� der� auslagen� sowie� die� an
gewandten�vorschriften�der�stBgebv�und�bei�Wertgebühren�auch�der�gegen
standswert� anzugeben.� soweit� diese� angaben� in� einer� gebührenrechnung�
nicht�vorhanden�sind,�braucht�der�Mandant�nicht�zu�zahlen.�dies�bedeutet,�
dass� auch� die� einforderbarkeit� im� rahmen� eines� gerichtlichen� prozesses�
nicht�gegeben�ist�(olg�düsseldorf,�28.6.90,�gi�91,�14).
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Wird� in� einer� gebührenrechnung� als� Vergütung� eine� zeitgebühr� gefordert,�
muss�gemäß�§�9�abs.�2�stBgebV�nicht�nur�der�die�höhe�der�zeitgebühr�re
gelnde�§�13,�sondern�auch�die�für�die�erledigte�angelegenheit�einschlägige�
gebührenvorschrift�–�z.B.�§§�28,�32�oder�33�abs.�7�stBgebV�–�aufgenommen�
werden�(olg�Düsseldorf,�22.4.93,�13�u�177/92,�gi,�398).�§�13�stBgebV�regelt�nur�
die�höhe�der�zeitgebühr,�nicht�aber�die�materielle�anspruchsgrundlage.

◼◼ �beispiel

in�der�gebührenrechnung�(Blatt�27�der�akte)�wurden�Tätigkeiten�für�die�erstellung�
eines�Jahresabschlusses�und�der�dazugehörigen�steuererklärungen�berechnet.�
nach�§�9�abs.�2�stBgebV�hat�der�steuerberater�die�Beträge�der�ein�zelnen�gebüh
ren�und�auslagen�und�die�angewandten�Vorschriften�der�stBgebV�sowie�bei�Wert
gebühren�auch�den�gegenstandswert�anzugeben.�in�der�zu�be�urteilenden�rech
nung�wurden�die�jeweiligen�gebührentatbestände�zutreffend�erwähnt�und�die�ent
sprechenden�Vorschriften�der�stBgebV�richtig�angeführt.�Die� in�der�gebühren
bemessung�zugrunde�gelegten�gegenstandswerte�sind�zutreffend�ermittelt.�Bei�
allen�gebührentatbeständen�wurde�die�Mittelgebühr�angesetzt,�die�aufgrund�der�
sich�aus�der�gerichtsakte�ergebenden�grundlagen�als�zutreffend�anzusehen�ist.�
Die�in�der�rechnung�ausgewiesenen�auslagen�sind�richtig�bezeichnet�und�die�ent
sprechenden�Vorschriften�der�stBgebV�richtig�angewandt.�Die�erstellte�gebühren
rechnung�ist�ordnungsgemäß�und�der�höhe�nach�nicht�zu�beanstanden.

Praxishinweis� |� Bei�der�erstellung�eines�sachverständigengutachtens�zu�ge
bührenrechtlichen�fragen�sind�die�formellen�Voraussetzungen�sinnvollerweise�in�
einem�Vorspann�zu�erläutern�und�es�ist�auf�die�einschlägige�rechtsprechung�so
wie�die�führenden�Kommentarmeinungen�hinzuweisen.�auf�diese�Weise�müssen�
die�allgemeinen�erläuterungen�nicht�bei�jedem�gebührentatbestand�erneut�auf
gegriffen�werden.

bestimmung�der�Gebühren�bei�rahmengebühren
Die�ermittlung�der�angemessenen�gebühr�erfolgt�nach�§�11�stBgebV�bei�den�
sogenannten� rahmengebühren� im� einzelfall� unter� Berücksichtigung� aller�
umstände,� insbesondere� der� Bedeutung� der� angelegenheit,� des� umfangs�
und� der� schwierigkeit� der� beruflichen� Tätigkeit� nach� billigem� ermessen.�
nach�Bgh�vom�13.5.74�(Vii�zr�38/73,�Bghz�62,�316)�hat�der�steuerberater�das�
billige�ermessen�als�Begriff�des�bürgerlichen�Vertragsrechts�unter�Berück
sichtigung�der�interessenlage�auch�des�Mandanten�und�der�in�vergleichbaren�
fällen�üblichen�gebühr�auszuüben.�Daneben�kann�der�steuerberater�auch�
weitere�umstände�heranziehen�–�z.B.�die�in�§�11�stBgebV�ausdrücklich�ge
nannten�„einkommens�und�Vermögensverhältnisse�des�auftraggebers“�so
wie�ein�besonderes�haftungsrisiko�bei�rahmengebühren,�die�sich�nicht�nach�
dem�gegenstandswert�richten.

in�rechtsprechung�und�literatur�hat�sich�zu�§�11�stBgebV�die�auffassung�durch
gesetzt,�dass�für�den�normalfall�die�Mittelgebühr�angemessen� ist.�Der�nor
malfall� findet� immer�dann�anwendung,�wenn�eine�angelegenheit�von�durch
schnittlicher�Bedeutung,�durchschnittlichem�umfang�der�Tätigkeit�und�durch
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schnittlicher�schwierigkeit�vorliegt�und�der�auftraggeber�in�durchschnittlichen�
Vermögens-� und� einkommensverhältnissen� lebt.� Das� olg� Düsseldorf� hat� in�
seinen�urteilen�vom�30.4.86�(18�u�15/86,�stB�86,�160)�und�14.12.88�(18�u�241/88,�
stbg�89,�127)�die�gleiche�ansicht�zum�ausdruck�gebracht.�in�neuerer�zeit�wird�
diese�rechtsprechung�durch�das�olg�hamm�(6.12.11,�25�u�27/11)�bestätigt.

Merke  |� ansatzpunkt�für�die�konkrete�gebühr�ist�die�Mittelgebühr,�bei�der�der�
steuerberater�erhöhende�oder�vermindernde�umstände�berücksichtigen�muss.�
laut� olg� Düsseldorf� (19.8.93,� 13� u� 273/92,� gi� 94,� 133)� schreibt� die� gebühren-
verordnung�dem�steuerberater�zwar�nicht�vor,�dass�er�dem�Mandanten�seine�er-
messenserwägungen�bereits�in�der�gebührenrechnung�mitteilen�muss,�dennoch,�
so� führt� das� gericht� wörtlich� aus:� „Das� dem� steuerberater� ebenso� wie� dem�
rechtsanwalt�eingeräumte�Bestimmungsrecht�schließt�indessen�die�notwendig-
keiten�ein,�die�für�das�von�ihm�ausgeübte�ermessen�maßgebenden�erwägungen�
darzulegen.�Dies�folgt�aus�der�erwägung,�dass�der�steuerberater�ebenso�wie�der�
rechtsanwalt�die�umstände,�die�bei�der�Bemessung�zu�berücksichtigen�sind,�am�
besten�kennt,�und�entspricht�den�allgemeinen�grundsätzen�für�die�ermessens-
ausübung,� die� insoweit� für� behördliches� ermessen� und� für� das� ermessen� im�
rahmen�von�§�315�BgB�keine�grundlegenden�unterschiede�aufweisen.“

zusammenfassend�ist�für�die�Beurteilung�von�der�höhe�nach�streitigen�ge-
bühren�durch�den�sachverständigen�zu�überprüfen,�ob�der�rechnungssteller�
bei�der�gebührenbemessung�sein�ermessen�ordnungsgemäß�ausgeübt�hat.�
hierbei�kommt�es� im�Wesentlichen�darauf�an,�ob�die�ermessensausübung�
des� steuerberaters� im� schriftverkehr� in� der� gerichtsakte� dargelegt� wird.�
fehlt�es�daran,�muss�der�sachverständige�selbst�die�berechnete�Tätigkeit�be-
urteilen,�danach�seine�eigene�einschätzung� im�rahmen� einer�ermessens-
ausübung�mit�der�streitigen�gebühr�vergleichen�und�das�ergebnis� im�gut-
achten�entsprechend�begründen.

Diese�allgemeinen�grundsätze�der�Bewertung�der�beruflichen�Tätigkeit�von�
steuerberatern�gelten�für�alle�gebührentatbestände,�bei�denen�eine�rahmen-
gebühr�nach�§�11�stBgebV�vorgesehen�ist.�Dies�gilt�also�für�die�Wertgebühr�
(z.B.�§§�21,�23,�24,�33,�35�stBgebV),�Betragsrahmengebühren�(z.B.�§�34�stB-
gebV)�und�zeitgebühren�gemäß�§�13�stBgebV.�

Praxishinweis  |� für� die� erstellung� eines� gebührengutachtens� für� gerichte�
sind�auch�die�grundsätze� für�die�Bestimmung�der�höhe�der�gebühren�vor�die�
Klammer�zu�ziehen�und�damit�mit�den�formellen�Voraussetzungen�vor�den�stel-
lungnahmen�zu�den�fragen�des�Beweisbeschlusses�allgemein�darzustellen,�da-
mit�bei�den�Begründungen�zu�den�ergebnissen�darauf�verwiesen�werden�kann.

Pauschalgebühren
Vielfach�wünschen�Mandanten�von�ihrem�steuerberater�die�Vereinbarung�einer�
gebühr,�die�für�sie�zumindest�hinsichtlich�der�laufend�durchzuführenden�Tätig-
keiten�eine�fest�kalkulierbare�größe�ergibt.�hierzu�ist�gemäß�§�14�stB�gebV�die�
Vereinbarung�einer�pauschalvergütung�zulässig.�eine�entsprechende�Verein-

hintergrund  
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Mandanten wünschen 
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barung�ist�schriftlich�und�für�einen�zeitraum�von�mindestens�einem�Jahr�zu�
treffen,�wobei�die�vom�steuerberater�zu�übernehmenden�Tätigkeiten�und�die�
zeiträume,� für� die� sie� geleistet� werden,� im� einzelnen� in� der� Vereinbarung�
aufzuführen�sind.�nicht�einbezogen�werden�können�die�in�§�14�abs.�2�stBgebV�
aufgeführten�Tätigkeiten.�es�ist�jedoch�zulässig,�auch�in�pauschalvergütungs
vereinbarungen�gebühren�für�vereinbare�Tätigkeiten�mit�einzubeziehen.�

in�eine�pauschalvergütung�sind�grundsätzlich�die�auslagen�einbezogen�(olg�
Celle,�21.12.84,�3�u�131/84,�Dstr�85,�482).�in�der�schriftlichen�Vereinbarung�ist�
auf� jeden�fall�zu�klären,� insbesondere�bei�privatpersonen,�ob�die�umsatz
steuer� in� der� pauschalsumme� enthalten� oder� zusätzlich� zu� entrichten� ist.�
sollen�auslagen�zusätzlich�bezahlt�werden,�müsste�dies�auch�in�der�schrift
lichen�Vereinbarung�geregelt�sein.

◼◼ beispiel

nach�der�von�den�parteien�unterzeichneten�Vergütungsvereinbarung�(Blatt�...�der�
akte)�wurde�für�die�erstellung�der�laufenden�finanzbuchführung,�lohnbuchfüh
rung� und� Beratungen� im� zusammenhang� mit� der� laufenden� überwachung� von�
preiskalkulationen�hinsichtlich�der�Warengruppen�a�bis�C�eine�pauschalgebühr�
von�monatlich�...�eur�vereinbart.�aus�den�Buchführungs�und�Kalkulationsunter
lagen�in�der�Beiakte�zur�gerichtsakte�ist�ersichtlich,�dass�die�vom�steuerberater�
zugrundegelegte�Kalkulation�für�die�erstellung�der�finanz�und�lohnbuchführung�
nach�der�stBgebV�unter�zugrundelegung�der�Mittelgebühr�ca.�70�%�der�pauschal
gebühr�p.a.�ausmacht,�sodass�ca.�30�%�für�die�betriebswirtschaftliche�Beratung�
bei�der�Kalkulationsüberwachung�der�betroffenen�produktionsartikel�verbleiben.

nach�§�14�abs.�1�stBgebV�kann�für�einzelne�oder�mehrere�laufend�auszuführende�
Tätigkeiten�eine�pauschalvergütung�schriftlich�vereinbart�werden.�Die�parteien�
haben�diese�Voraussetzung�erfüllt.�Die�vereinbarten�Tätigkeiten�sind�unter�Be
rücksichtigung�von�Vorschriften�der�stBgebV�für�die�laufend�durchzuführenden�
Tätigkeiten,�soweit�sie�gemäß�§�33�stBerg�nach�der�stBgebV�zu�berechnen�sind,�
angemessen�in�rechnung�gestellt.�Die�für�die�betriebswirtschaftliche�Beratung�
verbleibende�restgebühr�erscheint�aufgrund�der�sich�aus�der�gerichtsakte�erge
benden�Tätigkeiten�hierfür�ebenfalls�angemessen.

Die�angemessenheit�von�pauschalvereinbarungen�kann�nur�so�gewährleistet�
werden,� dass� die� pauschalgebühr� unter� zugrundelegung� der� vereinbarten�
Tätigkeiten�in�einem�angemessenen�Verhältnis�zu�den�rahmengebühren�der�
stBgebV�steht.�Bei�einbeziehung�von�vereinbaren�Tätigkeiten�mit�gebühren,�
die� nicht� nach� der� stBgebV� berechnet� werden,� ist� auch� dies� in� einem� an
gemessenen�Verhältnis�zu�berücksichtigen.�für�den�steuerberater� ist�eine�
unterschreitung�der�sich�nach�den�rahmengebühren�ergebenden�Mindest
gebühren�berufswidrig.�Trotzdem�wäre�eine�solche�Vereinbarung�zivilrecht
lich�gegenüber�dem�Mandanten�rechtswirksam.

Vergütungsvereinbarungen�werden�sinnvollerweise�mit�pauschal�honoraren�
auf�einen�zeitraum�von�einem�Jahr�oder�mehreren�Jahren�begrenzt�abge
schlossen.�gleichzeitig�werden�in�der�regel�auch�anpassungsmöglichkeiten�
bei�Veränderungen�des�Tätigkeitsrahmens�in�solche�schriftlichen�Vereinba
rungen�aufgenommen.

Auch zusätzliche 
Auslagen müssen 
schriftlich fest
gehalten werden

Ist Pauschalgebühr 
angemessen und 
ordnungsgemäß 
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Bei�Kündigung�des�Mandats�oder�ausbleiben�der�zahlungen�des�Mandanten�
und�ggf.�damit�verbunden�beim�unterbleiben�der�leistungsanforderung�an�
den� steuerberater� begründet� sich� der� Vergütungsanspruch� des� steuer
beraters�auf�die�§§�615�bzw.�645�BgB.�Bei�überzahlung�durch�den�Mandanten�
muss�sich�der�steuerberater�hier�allerdings�eine�Kostenersparnis� in�höhe�
von�ca.�10�%�der�Vergütung�gegenrechnen�lassen�(olg�Düsseldorf,�26.2.93,�
13 u�117/92,�stB�94,�155,�156).

Merke  |� pauschalgebühren�sind�häufig�gegenstand�von�gebührenstreitig�keiten.�
Mandanten�glauben�nämlich,�mit�einer�pauschalgebühr�alle�Tätigkeiten,�also�auch�
solche,�die�gar�nicht�in�eine�pauschalgebühr�einbezogen�werden�dürfen�(z.B.�Bera
tung�und�Teilnahme�an�Betriebsprüfungen�gemäß�§�29�stBgebV�oder�die�führung�
von�rechtsbehelfsverfahren�gegenüber�der�finanzbehörde�gemäß�§ 40 stBgebV),�
abgegolten�zu�haben.� insbesondere�die�auflösung�des�Mandatsverhältnisses�vor�
Beendigung�der� in�einer�schriftlichen�Vereinbarung�über�die�pauschalvergütung�
festgelegten�Tätigkeiten�führt�zu�streitigkeiten�mit�den�Mandanten.

Vergütungen für vereinbare tätigkeiten
Bei� fragen� im� Beweisbeschluss� eines� gerichts,� bei� denen� abrechnungen�
über�vereinbare�Tätigkeiten�i.s.�des�§�57�abs.�1�stBerg�abgerechnet�wurden,�
sind�die�formellen�Voraussetzungen�der�stBgebV�nicht�erforderlich.�Die�stel
lungnahme�in�einem�gerichtlichen�gutachten�über�die�angemessene�Berech
nung�von�vereinbaren�Tätigkeiten�durch�steuerberater�kann�sich�immer�nur�
auf� marktübliche� gepflogenheiten� beziehen.� hierbei� sind� die� üblichen� ge
bühren� von� anderen� Berufsgruppen� –� wie� unternehmensberater,� Wirt
schaftsprüfer,�rechtsanwälte�usw.�–�heranzuziehen.�Dies�gilt�selbstverständ
lich�nicht,�wenn�die�parteien�nachweislich�Vereinbarungen�über�die�höhe�des�
honorars�–�sei�es�bezogen�auf�den�zeitaufwand�oder�pauschal�in�einer�ge
samtsumme�–�getroffenen�haben.�Wenn�in�der�zu�beurteilenden�abrechnung�
jedoch�freiwillig�Bezug�auf�die�stBgebV�genommen�wird�und�die�abrechnung�
analog�zu�den�entsprechenden�dort�abzurechnenden�Tätigkeiten�vorgenom
men�wurde,�kann�dies�in�der�regel�nicht�beanstandet�werden.

◼◼ beispiel

beweisbeschluss:  Der� sachverständige� hat� dazu� stellung� zu� nehmen,� ob� ein�
stundensatz�des�beklagten�steuerberaters�in�höhe�von�150�eur�und�der�in�rech
nung�gestellte�Betrag�von�5.400�eur�zzgl.�umsatzsteuer�für�die�erstellung�einer�
ertragsvorausschau�für�drei�Wirtschaftsjahre�angemessen�sind.

Bei�der�stellungnahme�zur�höhe�des�stundensatzes�ist,�wenn�keine�schriftliche�
Vereinbarung� zwischen� den� parteien� vorliegt,� auf� die� gepflogenheiten� bei� ent
sprechenden�Tätigkeiten�von�anderen�Berufsgruppen�hinzuweisen.�so�kann�z.B.�
darauf�verwiesen�werden,�dass�Betriebsberatungsunternehmen�für�solche�Tätig
keiten�zwischen�250�und�500�eur�pro�stunde�berechnen.�hinsichtlich�der�gesamt
höhe�der�zu�beurteilenden�rechnung�muss�aus�den�vorhandenen�unterlagen�der�
gerichtsakte�beurteilt�werden,�ob�der�zugrunde�gelegte�zeitaufwand�in�einem�an
gemessenen�Verhältnis�zu�der�erbrachten�leistung�steht.

Immer wieder  
Streit um die 
Pauschal gebühren

Stundensatz und 
Gesamtbetrag 
angemessen?
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hinweis  |  Bei�verschiedenen�vereinbaren�Tätigkeiten�–�z.B.�als�Testaments
vollstrecker,�Betreuer,�ehrenamtlicher�richter�usw.�–�gibt�es�jedoch�gebühren
grundsätze,�die�nach�den�hierfür�bestehenden,�in�der�regel�gesetzlichen�Be
stimmungen�zu�beachten�sind.

Vergütungen für gerichtliche Gutachten
Die�Vergütung�für�die�erstellung�von�gerichtlichen�gutachten�ist�in�dem�ge
setz�über�die�Vergütung�von�sachverständigen,�Dolmetscherinnen,�Dolmet
schern,� übersetzerinnen� und� übersetzern� sowie� die� entschädigung� von�
ehren�amtlichen�richterinnen,�ehrenamtlichen�richtern,�zeuginnen,�zeugen�
und� Dritten� –� dem� Justizvergütungs� und� entschädigungsgesetz� (JVeg)� –�
vom� 5.5.04� geregelt.� in� dem� gesetz� werden� die� formvoraussetzungen,� die�
Vorschriften�über�Kostenersatz�des�sachverständigen�und�die�höhe�des�ab
rechenbaren�honorars�bestimmt.

nach�§�3�JVeg�kann�bei�einem�gutachten,�insbesondere�dann,�wenn�es�sehr�
umfangreich�ist�und�die�erstellung�eine�längere�zeit�in�anspruch�nimmt,�ein�
Vorschuss�beantragt�werden.�Das�honorar�wird�gemäß�§�4�JVeg�vom�gericht�
festgesetzt.�in�dieser�Vorschrift�sind�auch�die�formalitäten�geregelt.�in�den�
§§�5�bis�7�JVeg�werden�die�höhe�und�die�formalitäten�zur�geltendmachung�
von�Kosten�festgesetzt.

hinweis  |  Der�anspruch�auf�Vergütung�oder�entschädigung�erlischt,�wenn�
er�nicht�binnen�drei�Monaten�bei�gericht�geltend�gemacht�wird.�Die�frist�be
ginnt�mit�eingang�des�gutachtens�bei�gericht�(§�2�JVeg).�Der�anspruch�auf�
Vergütung�verjährt�nach�drei�Jahren.

Die� festsetzung� des� honorars� für� die� leistungen� von� sachverständigen�
(§ 9 JVeg)�sind�nach�honorargruppen�in�der�anlage�1�zum�JVeg�qualifiziert.�
festsetzungen�für�die�Tätigkeit�eines�steuerberaters�oder�für�die�Begutach
tung�von�fragen�des�steuerrechts,�der�Betriebswirtschaft�oder�des�handels
rechts�sind�in�anlage�1�nicht�enthalten.

Praxishinweis  |� Vor� Beginn� der� erstellung� eines� gutachtens� muss� der�
steuer�berater� beim� auftraggebenden� gericht� die� einordnung� in� eine� honorar
gruppe�beantragen.�es�bietet�sich�an,�die�honorargruppe�10�für�„unternehmens
bewertung“�zu�beantragen.�Diese�sieht�einen�stundensatz�von�95 eur�vor.

Die�Vergütung�von�95 eur�entspricht�etwa�dem�höchststundensatz�nach�§�13�
stBgebV.�es�ist�jedoch�zu�berücksichtigen,�dass�mit�dem�stundensatz�nur�die�
leistungen�des�sachverständigen�selbst�abgegolten�werden�und�z.B.�sekre
tariats� und� schreibarbeiten� nicht� zusätzlich� berechnet� werden� können.�
schreibarbeiten�können�gemäß�§�12�nr.�3�JVeg�für�die�erstellung�des�schrift
lichen�gutachtens�mit�0,75�eur�je�angefangene�1.000�anschläge�berechnet�
werden.�erfahrungsgemäß�deckt�dies�in�keinem�fall�die�Kosten�für�sekreta
riats� und� schreibarbeiten� sowie� sonstige� nebenleistungen� ab,� sodass� ein�
großteil�dieser�Bürokosten�mit�dem�honorar�abgegolten�werden�muss.
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Weiterhin� ist�darauf�hinzuweisen,�dass�für�die�erstellung�von�gerichtlichen�
gutachten�nicht�nur�umfangreiche� fachliche�Kenntnisse�vorliegen�müssen,�
sondern�auch�umfangreiche�Kenntnisse�über�die�erstellung�von�gutachten�
erarbeitet�werden�müssen,�die�zumindest�zu�Beginn�dieser�Tätigkeit�nicht�im�
rahmen�des�abzurechnenden�stundenaufwands�vergütet�werden.�aus�die
sem�grund�besteht�die�Möglichkeit,�gemäß�§�13�JVeg�eine�besondere�Vergü
tung�in�höhe�des�eineinhalbfachen�satzes�gemäß�§�9�JVeg�zu�beantragen.

honorarermittlung und -festsetzung
Die� Kosten� eines� gerichtlichen� gutachtens� tragen� die� parteien.� aus� diesem�
grund�ist�nach�§�13�JVeg�bei�Beantragung�eines�gegenüber�der�honorargruppe�
erhöhten�honorars�die�zustimmung�einer�partei�erforderlich.�

in� der� regel� wird� mit� dem� Beweisbeschluss� zur� erstellung� eines� sach
verständigengutachtens�vom�gericht�ein�Vorschuss�von�der�klagenden�oder�
beantragenden�partei�eingefordert�und�die�erstellung�des�gutachtens�erst�in�
auftrag�gegeben,�wenn�der�Betrag�in�der�gerichtskasse�eingegangen�ist.�Der�
beauftragte� sachverständige� muss� also� bei� zugang� der� gerichtsakte� und�
Kenntnisnahme� des� Beweisbeschlusses� sowie� der� vorläufig� festgesetzten�
Vorauszahlung� auf� die� Kosten� des� gerichtlichen� gutachtens� überschlagen,�
ob�dieser�Vorschuss�für�sein�honorar,�seine�aus�lagen�und�Kosten�für�die�er
stellung�des�sachverständigengutachtens�ausreicht.�sollte�dies�nicht�der�fall�
sein,�muss�er�das�gericht�beauftragen,�den�einzufordernden�Vorschuss�ent
sprechend�seiner�Kalkulation�zu�erhöhen.

Merke |� honorarabrechnungen�für�ein�gerichtliches�gutachten�werden�in�der�
regel�vom�gericht�akzeptiert,�wenn�sie�nicht�mehr�als�20�%�des�angeforderten�
Vorschusses�überschreiten.�Der�sachverständige�wird�gemeinhin� im�anschrei
ben�des�gerichts�mit�übersendung�der�gerichtsakte�darauf�hingewiesen,�dass�er�
bei� der� erstellung� des� gutachtens� darauf� zu� achten� hat,� ob� der� eingeforderte�
Vorschuss�erheblich�überschritten�wird.�stellt�er�dies� fest,� ist�er�gehalten,�die�
erstellung�des�gutachtens�zu�unterbrechen�und�das�gericht�zu�informieren,�in
wieweit�eine�erhöhung�der�Kosten�für�das�gutachten�zu�erwarten�ist.�Tut�er�dies�
nicht,�läuft�er�gefahr,�dass�ihm�bei�der�abrechnung�und�festsetzung�des�hono
rars�durch�das�gericht�ein�Teil�seines�überschießenden�honorars�gekürzt�wird.

Der�sachverständige�muss�davon�ausgehen,�dass�sein�zeitaufwand�im�rah
men�der�geltendmachung�seines�honorars�und�der�auslagen�überprüft�wird.�
grundsätzlich� gilt� der� vom� sachverständigen� persönlich� nachgewiesene�
zeitaufwand�als�Berechnungsgrundlage.�hierzu�gehören�selbstverständlich�
nicht�nur�das�aktenstudium�und�die�erstellung�des�gutachtens�sowie�die�da
mit� verbundenen� Tätigkeiten,� sondern� auch� das� studium� von� fachliteratur�
oder�die�Beschaffung�von�informationen�im�internet.�Die�Beschäftigung�von�
hilfskräften�ist�nach�§�12�abs.�1�JVeg�nur�dann�vergütungsberechtigt,�wenn�
ihr�einsatz�notwendig�gewesen�ist.

↘↘ WeiTerführenDer�hinWeis

• „Ihre Sachkunde ist gefragt: Gutachten-Erstellung durch Steuerberater“ in KP 12, 181
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